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RS OGH 1938/3/8 3Ob169/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1938

Norm

EO §37 J

ZPO §235 D

Rechtssatz

Es begründet eine Klagsänderung, wenn das Begehren nach § 37 EO, das auf Verneinung des vom betreibenden

Gläubiger geltend gemachten Vollstreckungsanspruches gerichtet ist, in das Begehren auf Ersatz dessen abgeändert

wird, was der betreibende Gläuber dadurch erlangt hat, daß durch Abirren der Exekution eine dem Verp;ichteten

nicht gehörige Sache versteigert und der betreibende Gläubiger aus dem Erlös befriedigt wurde.
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